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Art. 8 
Kinderspielplätze  

 
(1)  Werden Gebäude mit insgesamt mehr als drei Wohnungen errichtet, so ist auf dem Bau-

grundstück ein Kinderspielplatz in geeigneter Lage anzulegen und zu unterhalten; die 
Art, Größe und Ausstattung des Kinderspielplatzes richten sich nach Zahl, Art und Grö-
ße der Wohnungen auf dem Grundstück.  

 
(2)  Der Bauherr darf den Kinderspielplatz auch auf einem geeigneten Grundstück in unmit-

telbarer Nähe des Baugrundstücks herstellen, wenn dessen Benutzung für diesen 
Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde rechtlich gesichert ist. 
Kann der Bauherr den Kinderspielplatz nicht auf seinem Grundstück oder auf einem ge-
eigneten Grundstück in der unmittelbaren Nähe herstellen, so kann er seine Verpflich-
tung nach Absatz 1 auch dadurch erfüllen, dass er sich der Gemeinde gegenüber ver-
pflichtet, die Kosten für die Anlage und Unterhaltung eines Kinderspielplatzes in ange-
messener Höhe zu tragen. Das gilt nur, wenn die Gemeinde in der Nähe des Baugrund-
stücks an Stelle des Bauherrn den vorgeschriebenen Kinderspielplatz oder einen der 
Allgemeinheit zugänglichen Kinderspielplatz herstellt oder herstellen lässt. Die Gemein-
de kann Sicherheitsleistung in angemessener Höhe verlangen.  

 
(3)  Für bestehende Gebäude mit insgesamt mehr als drei Wohnungen auf einem Grund-

stück kann die Bauaufsichtsbehörde die Anlage oder Erweiterung und Unterhaltung ei-
nes Kinderspielplatzes verlangen. Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden.  

 
(4)  Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Art der Wohnungen oder ihre Umgebung die 

Anlage eines Kinderspielplatzes nicht erfordern. 
 
 

 
Art. 55 

Grundsatz 
 

Wird eine bauliche Anlage errichtet, geändert oder abgebrochen, so sind, je innerhalb ihres 
Wirkungskreises, der Bauherr und die anderen am Bau Beteiligten dafür verantwortlich, dass 
die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Anordnungen der Bauaufsichtsbehörden ein-
gehalten werden. 
 
 
 

Art. 78 
Bauüberwachung  

 
(1)  Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und 

Anforderungen und die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten der am Bau Beteiligten 
überprüfen.  
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